
Antrag auf Verkürzung der Ausbildung nach § 45 Abs. 1 BBiG um 6 

Monate  

 

 

 

Voraussetzungen für die Verkürzung: 

• Antragstellung auf Verkürzung der Ausbildung nach § 45 Abs 1 BBiG um 6 

Monate mit diesem ausgefüllten und unterschriebenen Formular. 

• Eine überdurchschnittliche Gesamtleistung in der Berufsschule sowie im 

Ausbildungsbetrieb, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Zulassung zur 

vorzeitigen Abschlussprüfung für beide Bereiche vorliegen.  

Nach Antragstellung wird die Tierärztekammer Hamburg als zuständige Stelle dafür 

Stellungnahmen der Schule sowie des Ausbilders einholen.  

Vorliegen müssen für eine vorzeitige Abschlussprüfung nach zweieinhalbjähriger 

Ausbildungszeit mindestens gute Leistungen, d.h. ein Notendurchschnitt von 

mindestens 2,49 und eine entsprechende Beurteilung aus der Praxis.  

 

Anmeldefrist: Beginn des 3. Lehrjahres bis zum 30. September des Jahres. 

 

Daten Antragsteller/Azubi 

 

  



Folgende Unterlagen sind dem Antrag hinzuzufügen:  

• Zeugnis Schulabschluss (Kopie)  

• Die zwei letzten Berufsschulzeugnisse (Kopie)  

• Zeugnis Zwischenprüfung (Kopie) • Teilnahmebestätigungen Laborkurs I und II, 1. 

Hilfe- und Röntgenkurs (Kopie) 

 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Fehlzeitenregelung! Fehlzeiten in der 

Berufsschule und in der Tierarztpraxis können dazu führen, dass eine Zulassung zur 

vorzeitigen Prüfung nicht möglich ist! 

 


